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Praxisführung 

Live-Webinare  Dauer 
(Minuten) 

ATF 
(Stunden)  

Controlling in der Tierarztpraxis  120 2 kbw 
DO, 19.11.2020, 13:00 – 15:00 Uhr    

 
Best Practice: Qualitätsmanagement / Marketing  120 2 kbw 
SA, 21.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr    

 
Telemedizin  120 2 kbw 
SO, 22.11.2020, 13:00 – 15:00 Uhr    

 
Best Practice: Personalmanagement  120 2 kbw 
SO, 22.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr    

 
Best Practice: Nachfolgeregelung  120 2 kbw 
MO, 23.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr    

 
 

Existenzgründung 

Live-Webinar  Dauer 
(Minuten) 

ATF 
(Stunden) 

Crashkurs Businessplan und Recht für Existenzgründer  120 2 kbw 
DI, 24.11.2020, 13:00 – 15:00 Uhr    

 
 

Kleintiere 

Live-Webinare  Dauer 
(Minuten) 

ATF 
(Stunden) 

Komplikationen? Nein danke! – Dos and Don'ts in der Kleintier-
anästhesie  120 2 

DO, 19.11.2020, 13:00 – 15:00 Uhr    
 
Der neurologische Patient in der Praxis  120 2 
FR, 20.11.2020, 13:00 – 15:00 Uhr    
 
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Geschlechts-
apparates bei Vogelpatienten  120 2 

SO, 22.11.20, 16:00 – 18:00 Uhr    
 
Herzerkrankungen naturheilkundlich behandeln – was geht und 
was nicht?  120 2 

DI, 24.11.2020, 13:00 – 15:00    
 
Wiederbelebung in der Kleintiermedizin  120 2 
MI, 25.11.20, 13:00 – 15:00 Uhr   
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Vorträge on demand   

Zahnheilkunde 180 3  
Thorax – Bildgebende Verfahren und Chirurgie 165 3  
Tiergestützte Intervention: spezielle Anforderungen an die 
tierärztliche Arbeit 120 2 
 
Tumorerkrankungen bei Klein- und Heimtieren 120 2 

 
 

Bienen 

Vorträge on demand  Dauer 
(Minuten)  

ATF 
(Stunden)  

Bienengesundheit 185 3 
 
 

Pferd 

Live-Webinare  Dauer 
(Minuten)  

ATF 
(Stunden)  

Orthopädie: Huferkrankungen und Hufbeschlag  120 2 
FR, 20.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr    

 
Pferdezahnmedizin: Bildgebende Diagnostik von Zähnen und 
Nasennebenhöhlen  120 2 

SA, 21.11.2020, 16:00 – 18:00 Uhr    
 

Innere Medizin: Infektionskrankheiten des ZNS  120 2 
SO, 22.11.2020, 19:00 – 21.00 Uhr    
   
Reproduktionsmedizin: Besamungsmanagement  120 2 
MO, 23.11.2020, 13:00 – 15:00 UIhr    

Vorträge on demand    

Reproduktionsmedizin Pferd: How to …?  120 2 
   
Journal Club: Vorstellung klinisch relevanter Zeitschriftenartikel  120 2  
Orthopädie  120 2 

 
 

Schwein, Rind, Geflügel 

Live-Webinar  Dauer 
(Minuten)  

ATF 
(Stunden)  

EuroTier – Ausblick 2021 und Neuheitenwettbewerb 2020: Trends 
in der Nutztierhaltung  120 2, davon 1* 

MO, 23.11.2020, 13:00 – 15:00 Uhr  
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Schwein / Lebensmittelsicherheit 

Live-Webinar  Dauer 
(Minuten)  

ATF 
(Stunden)  

Schnittstelle Schweinepraxis – Lebensmittelsicherheit  120 2* 
FR, 20.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr   
   
Influenza 120 2* 
SA, 21.11.2020, 16:00 – 18:00 Uhr   
   
Fallbeispiele aus der Praxis für die Praxis 120 2* 
MO, 23.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr   

Vorträge on demand   

Aktuelles zur ASP inkl. Statusverfahren  120 2* 
   
Aus der Wissenschaft für die Praxis – Forschungspreis der bpt 
Fachgruppe Schwein; Nationales Wissensnetzwerk Kupierverzicht 120 2* 

 
Rind 

Live-Webinare  Dauer 
(Minuten) 

ATF 
(Stunden) 

ITB-Einsteigerseminar, Teil 2  120 2 
FR, 20.11.20, 13:00 – 15:00 Uhr    

   
Rechtliches aus der täglichen Praxis (ohne Aufzeichnung)  120 2 
SA, 21.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr    

Das amerikanische Fütterungssystem CNCPS in Deutschland  120 2 
SO, 22.11.2020, 16:00 – 18:00 Uhr    

   
Chirurgische Eingriffe an der Zehe des Rindes  120 2 
DI, 24.11.2020, 19:00 – 21:00 Uhr    

Vorträge on demand   

Analyse und Prognose im Bereich Fütterung und Stoffwechsel  120 2 
Infos und Tipps – aus der Praxis für die Praxis  120 2 
Prognose bei Reproduktion und Eutergesundheit  120 2 
Rindergesundheit aktuell – gemischte Themen  120 2 
ITB-Einsteigerseminar Teil 1 120 2 
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Kleine Wiederkäuer 

Vorträge on demand   

Schaf- und Ziegengesundheit  320 5 
 
  

Geflügel / Lebensmittelsicherheit 

Live-Webinar  Dauer 
(Minuten)  

ATF 
(Stunden)  

Aktuelles zum Vorkommen und zur Bekämpfung von Salmonella 
spp. beim Geflügel  150 3 

SA, 21.11.20, 12:30 – 15:00 Uhr    
  
  

Insekten / Lebensmittelsicherheit 

Vorträge on demand  Dauer 
(Minuten)  

ATF 
(Stunden)  

Aktuelle und zukünftige Relevanz von Nutzinsekten für die 
Tiermedizin  120 2 

  
 

Ausstellerforum 

Live-Webinare  Dauer 
(Minuten) 

ATF 
(Stunden) 

LIVISTO: Pyodermien beim Hund  120 2 
FR, 20.11.20, 16:30 – 18:30 Uhr    

Vorträge on demand   

Nestlé Purina: Purina Institute Symposium  105 2  
IDEXX Laboratories: Anämien systematisch aufarbeiten 
(Bildungsstunden Österreich: 2,0 BS E-Learning, 1,0 FTA 
Kleintiere) 

105 2 

Elanco Deutschland GmbH: Canine Osteoarthritis    45 1  
 
 
 
 
kbw = Fortbildung zur kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Praxisführung gemäß § 10 Abs. 2 
Buchst. b der ATF-Statuten 
* geeignet zur Fortschreibung der Fortbildungspflicht gemäß § 7 Abs. 2 SchHaltHygV) 
 
In welchem Umfang die erhaltenen ATF-Stunden anerkannt werden, ist abhängig von Ihrer 
Landestierärztekammer. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht. ATF-Stunden 
werden entsprechend der nationalen Regelungen auch in Österreich und der Schweiz 
anerkannt.  
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LTK Anerkennung von Nicht-Präsenzfortbildungen in 2020 

Baden-
Württemberg 

Die Berufsordnung regelt in § 3 B Abs. 5 die jährliche Fortbildungs-

pflicht.  

Der Vorstand der LTK BW hatte in seiner Sitzung vom 25.03.2020 

einen ersten Beschluss zur Berücksichtigung der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie gefasst. 

Der Vorstand hat sich erneut mit dem Thema in seiner Sitzung am 

29.7.2020 befasst und einstimmig beschlossen, aufgrund fortgesetzter 

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Fortbildungspflicht 
für das Jahr 2020 bei 50%-Reduktion zu belassen. Davon können bis 
zu 50% online absolviert werden. Dabei erfolgt die Bewertung des 

Einzelfalls bei Prüfung der Einhaltung der Fortbildungspflicht der 

gegebenen Situation angepasst unter dem Gesichtspunkt der 

Qualitätssicherung.“ 

Bayern Es werden für die Erfüllung der Fortbildungspflicht nach BOT § 2 Abs. 4 

alle Fortbildungsstunden aus ATF-anerkannten E-Learning-
Angeboten, die im Jahr 2020 besucht werden, anerkannt, auch 
über den Rahmen von max. 30 Stunden in 3 Jahren hinaus. Diese 
Ausnahmeregelung endet am 31.12. 2020.  

Ab 01.02.2021 werden wieder max. 10 Stunden pro Jahr aus Nicht-

Präsenzfortbildungen anerkannt. 

Berlin Die LTK Berlin akzeptiert für 2020 alle Nicht-Präsenzfortbildungen 
zu 100 %. 

Brandenburg Der Kammervorstand der LTK Brandenburg hat in einer Telefon-

konferenz am 13. Mai beschlossen, die Fortbildungspflicht im Jahr 
2020 um 50 % zu reduzieren. Diese reduzierte Stundenzahl darf im 
Jahr 2020 zu 100 % als Online-Fortbildung absolviert werden. 
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Bremen Für das Jahr 2020 wird der Anteil der Nicht-Präsenzfortbildungs-
stunden auf 100 % festgelegt. Dies gilt ausschließlich für tatsächlich 

abzuleistende Stunden und nicht für nachgeholte Stunden der letzten 

Jahre. 

Hamburg Die TK Hamburg orientiert sich grundsätzlich an dem Anteil von 25 % 
der möglichen Online-Absolvierung der Fortbildungsstunden. Da 
in Hamburg immer über einen Zeitraum von 3 Jahren geprüft wird, 
ist auch die Möglichkeit der Nachholung von Fortbildungsstunden 
gegeben. Jeder Einzelfall aus dem Jahr 2020 wird zudem unter 

Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten aufgrund von Covid-

19 geprüft. 

Hessen Nicht-Präsenzfortbildungen sind generell zu 100 % möglich. 

Daneben wird bei der Überprüfung der Fortbildungspflicht nicht nur das 

aktuelle Jahr betrachtet. Maßgeblich für die Erfüllung der 
Fortbildungspflicht ist die Summe der in den letzten 3 Jahren 
geleisteten Fortbildungsstunden. Über einen Verzicht auf die 

Überprüfung der Fortbildungsstunden 2020 ist bislang nicht 

entschieden. 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Der Kammervorstand hat beschlossen, aufgrund der Corona-bedingten 

Verschiebung von Präsenzveranstaltungen bzw. die Umwandlung in 

Online-Fortbildungen für 2020 auf die Präsenzpflicht bei Fortbildungen 

zu verzichten. 

Niedersachsen Nicht-Präsenzfortbildungen können laut Berufsordnung bereits 
jetzt mit einem Umfang von 50 % auf die generelle Fortbildungs-
verpflichtung angerechnet werden. Darüber hinaus besteht bei 

Unterschreitung die Möglichkeit der Nachholens in einem bestimmten 

Ausgleichszeitraum. Auf dieser Basis betrachtet die Kammer im 

Nachweisfalle jeden Sachverhalt individuell, so dass eine generelle 

Herabsetzung der bestehenden Fortbildungspflicht zum jetzigen 

Zeitpunkt an sich nicht notwendig erscheint. Aufgrund der Feststellung 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite können derzeit 



 

 

ATF-Anerkennung  
Stand: 06.11.2020 
 

7 
 

 

keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, in welcher Art und 

Weise nach einem entsprechend festgestellten Ende der Situation mit 

berufsrechtlichen Verpflichtungen, die innerhalb dieses Zeitraums 

bestanden, umgegangen wird. 

Nordrhein In Nordrhein können bereits 50 % der vorgeschriebenen 
Fortbildungsstunden als "Nicht-Präsenz"-Fortbildung anerkannt 
werden und es wird immer der Durchschnitt der letzten 3 Jahre 
überprüft.  

Sofern die vorgeschriebenen Fortbildungsstunden aufgrund der 

Corona-Krise nicht abgeleistet werden können, erfolgt auf Anfrage/ 

Antrag des/der betroffenen Tierarztes/Tierärztin eine Einzelfallprüfung 

sowie eine möglichst kulante Entscheidung durch die Tierärztekammer 

Nordrhein. Eine Herabsetzung der Fortbildungspflicht ist derzeit nicht 

beabsichtigt. 

Rheinland-Pfalz Die Kammer erkennt in 2020 Nicht-Präsenzfortbildungen zu 50 % 
an. Für die Fortbildungspflicht besteht ein 3-Jahres-Rahmen, in dem es 

möglich ist, Fortbildungen vor- und rückzutragen. In begründeten 

Einzelfällen kann die Kammer zudem Sonderentscheidungen treffen, 

die normalerweise sehr wohlwollend gestaltet sind. 

Saarland Es ist bereits eine Quote von 50 % Nicht-Präsenzfortbildungen mit 
Erfolgskontrolle in der Berufsordnung festgelegt. Die Kammer wird 

bei den Kontrollen Augenmaß bewahren; man muss abwarten, was in 

der zweiten Jahreshälfte möglich sein wird. 

Sachsen In Sachsen können bis zu 50 % der gesamten Fortbildungszeit als 
Nicht-Präsenzfortbildung angerechnet werden. Des Weiteren 
umfasst ein Überprüfungszeitraum immer drei Jahre. Überprüft 
werden jeweils die vorausgehenden drei Jahre. Bei den (stichprobe-

weisen) durchgeführten Überprüfungen der Jahre 2021, 2022 und 

2023, die im Abrechnungszeitraum auch das Jahr 2020 einschließen 

werden, soll unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses der letzten 

drei Jahre im Einzelfall entgegenkommend bzw. mit Kulanz entschieden 
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werden. Dies hat der Vorstand anlässlich seiner Sitzung am 29. April 

entschieden. 

Sachsen-Anhalt Die Tierärztekammer Sachsen-Anhalt hat für das Jahr 2020 die 
Pflichtfortbildung ausgesetzt. 

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein werden Online-Fortbildungen zu 100 % 
anerkannt. 

Thüringen Die Berufsordnung der LTK Thüringen schränkt den Anteil 
anrechenbarer Nicht-Präsenz-Fortbildungen nicht ein. Nach § 7 

Abs. 3 BO gilt: "Anrechenbar sind nur Fortbildungsveranstaltungen 

sowie interaktive Fortbildung (E-Learning), die von der Akademie für 

tierärztliche Fortbildung (ATF) anerkannt sind oder von der Landes-

tierärztekammer Thüringen als qualitativ gleichwertig anerkannt werden 

und wissenschaftliche Veröffentlichungen. Fortbildungen in den 

Bereichen Praxismanagement, Betriebswirtschaft, Informationstechnik 

(IT), Hospitationen bei einem Weiterbildungsermächtigten und andere 

in der Anlage "Punktesystem zur Fortbildungspflicht" genannten 

Fortbildungen können bis zu max. 25 % innerhalb eines Zeitraums von 

drei Jahren anerkannt werden (Anlage 1)". 

Westfalen-Lippe Die Berufsordnung gestattet, bis zu 50 % der Fortbildungs-
verpflichtung durch Nicht-Präsenzveranstaltungen abzuleisten. Die 

Tierärztekammer Westfalen-Lippe wird es vor dem Hintergrund der 

Pandemie in diesem Jahr sicherlich nicht beanstanden, wenn mehr als 

50 % der Fortbildungsstunden über Nicht-Präsenzveranstaltungen 

absolviert werden, auch wenn dies in den Satzungen - die nur mit 

Beschluss der Kammerversammlung geändert werden könnten - 

anders vorgesehen ist. Ggf. könnte auch ein "Überhang" von 

Fortbildungsstunden des Vorjahres auf 2020 übertragen werden oder 

es könnten Stunden im nächsten Jahr nachgeholt werden. Dies wird 

jeweils individuell geprüft werden. 
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